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SIE HABEN FRAGEN?
Bitte sprechen Sie uns an,
wir beraten Sie gern.

Mit unseren neun Diakoniestationen im Kirchenkreis 
Herford bieten wir ein umfassendes Leistungsangebot an 
ambulanter Pflege und Beratung. Wir nehmen uns gerne 
Zeit für ein persönliches Beratungsgespräch. Kontaktieren 
Sie uns gerne und schildern Sie uns Ihr  Anliegen. 

Pflegereform ab 1. Januar 2022

LEISTUNGSÜBERSICHT 
NACH PFLEGEGRADEN
Informationen für Pflegebedürftige 
und ihre Angehörigen

AMBULANTER  
BETREUUNGSDIENST

DIAKONIESTATION  
BÜNDE 1
Telefon: 05223 9298-0

DIAKONIESTATION  
BÜNDE 2
Telefon: 05223 490565

DIAKONIESTATION  
ENGER
Telefon: 05224 91083-00

DIAKONIESTATION 
HERFORD 1
Telefon: 05221 92495-0

DIAKONIESTATION 
HERFORD 2
Telefon: 05221 83849

DIAKONIESTATION  
HIDDENHAUSEN
Telefon: 05221 64955

DIAKONIESTATION  
KIRCHLENGERN/LÖHNE-NORD
Telefon: 05223 73766

DIAKONIESTATION  
RÖDINGHAUSEN
Telefon: 05746 2919
 
DIAKONIESTATION 
SPENGE
Telefon: 05225 600123

AMBULANTER  
BETREUUNGSDIENST
Telefon: 05221 2758840



Zum 1. Januar 2022 tritt die Pflegereform in Kraft. Grundlage ist 
das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung. 
Für Pflegebedürftige und Angehörige ändern sich einige Leistun-
gen. Im Folgenden wird ein Überblick über die Ansprüche gegeben.

Ab 1. Januar 2022 erhalten Pflegebedürftige mit den Pflegegraden 
2–5 mehr Leistungen. Die Pflegesachleistungen für ambulante 
Pflegedienste wurden um fünf Prozent erhöht.

Wer nur eine begrenzte Zeit eine vollstationäre Pflege braucht, 
kann die Kurzzeitpflege acht Wochen im Jahr nutzen.  
Ab 1.  Jan uar 2022 steht dafür zehn Prozent mehr Geld zur  
Verfügung. 

Leistungen der Tagespflege können neben der ambulanten 
 Pflegesachleistung oder dem Pflegegeld in vollem Umfang in 
Anspruch genommen werden.

Pflegesachleistungen für ambulante Pflege pro Monat

Pflegegeld für Pflegepersonen pro Monat

Zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen 
pro Monat

  Bei Verhinderung der Pflegeperson können Pflegebedürftige 
für sechs Wochen oder  1.612 Euro Leistungen im Kalender-
jahr in Anspruch nehmen. 

  Sollten die Leistungen zur Kurzzeitpflege nicht abgerufen 
werden, können davon bis zu 806 Euro zusätzlich für die 
Verhinderungspflege in Anspruch genommen werden. 

  Unter Anrechnung des Pflegegeldes kann die Verhinderungs-
pflege tageweise oder ohne Anrechnung auf das Pflegegeld 
stundenweise in Anspruch genommen werden, wenn die 
Pflegeperson beispielsweise einen Friseurtermin hat oder 
selbst einen Arzttermin wahrnehmen möchte.

Pflegebedürftige aller Pflegegrade, die zu Hause gepflegt wer-
den, haben unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf 
Zuschüsse, die die häusliche Pflege in der Wohnung erleichtern. 

Verhinderungspflege je Kalenderjahr Kurzzeitpflege je Kalenderjahr

Tagespflege / Teilstationäre Pflege nach § 41 SGB XI 
pro Monat

Wir beraten Sie gerne zu den Kombinationsmöglich­
keiten der einzelnen Leistungen! Sprechen Sie uns an! 

Für die Versorgung mit Betteinlagen, Einmalhandschuhen 
oder anderen zum Verbrauch bestimmten Hilfsmitteln stehen 
 monatlich 40 Euro zur Verfügung.

Zuschuss für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen

Pflegehilfsmittel als Verbrauchsmittel pro Monat

Pflegegrad Leistungen

1
bis zu 125 Euro 

einsetzbarer 
Entlastungsbetrag

2 724 Euro

3 1.363 Euro

4 1.693 Euro

5 2.095 Euro

Pflegegrad Leistungen

1 —

2 316 Euro

3 545 Euro

4 728 Euro

5 901 Euro

Pflegegrad Leistungen

1
bis zu 125 Euro

einsetzbarer 
Entlastungsbetrag

2 689 Euro

3 1.298 Euro

4 1.612 Euro

5 1.995 Euro

Pflegegrad Leistungen

1 – 5 125 Euro

Pflegegrad Leistungen

1 – 5 40 Euro

Pflegegrad Leistungen

2 – 5 1.612 Euro

Pflegegrad Leistungen

1
bis zu 125 Euro

einsetzbarer 
Entlastungsbetrag

2 – 5 1.774 Euro

Pflegegrad Leistungen

1 – 5 4.000 Euro

1 – 5
wenn mehrere Antrags-

berechtigte zusammenwohnen
16.000 Euro


